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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

196 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt in einem Zeitraum vom 25.11. bis 
29.11.2019 im Raum Hepberg, Köschinger Forst, Mindelstetten und 
Wackerstein eine Übung mit Gewässererkundung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorung der Böhmfelder 
Gruppe 

197 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der Böhmfelder Gruppe, Landkreis Eichstätt, 
für das Haushaltsjahr 2019 

Auf Grund der §§ 10 u. 18 ff der Verbandssatzung und Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (Komm ZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:  

  

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  509.965 € 

und 

 

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit  249.545 € 

ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§  4 

Betriebskostenumlage:  

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

Investitionsumlage:   

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft. 

 

Böhmfeld, den 02.09.2019 

Gez. O s t e r m e i e r, 1.Vorsitzender 

 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan mit Schreiben vom 05.11.2019 Nr. 35/9410/WV-
boe2019.doc rechtsaufsichtlich geprüft.  

 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85113 
Böhmfeld, Hofstetter Str. 24, innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht auf. 

 

Böhmfeld, den 12.11.2019 

Gez. O s t e r m e i e r, 1. Vorsitzender 

 

 

 
Markt Gaimersheim 

198 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Be-
bauungsplan Nr. 19 Ä III „Nord-West“ 

Der Marktgemeinderat hat am 16.10.2019 den Bebauungsplan Nr. 
19 Ä III „Nord-West“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt 

A M T S B L A T T  
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gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 19 
Ä III „Nord-West“ in Kraft. 

Ab sofort wird der Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 
Abs. 3 S. 2 BauGB im Rathaus, Marktplatz 3, Bauamt, Zimmer 13 
während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht be-
reitgehalten.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen. 

 

Unbeachtlich werden demnach  

 

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli
 che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
 Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be
 achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
 des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
 Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber dem Markt Gaimersheim geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Ver-
mögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 

Markt Gaimersheim 

Andrea M i c k e l , 1. Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage zu 198 

Lageplan zum Be-
bauungsplan Nr. 19 Ä 
III „Nord-West“ (Gel-
tungsbereich mit Um-
randung in gepunkteter 
Form dargestellt) 

 


